
 FINANZRATGEBER  Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Wer hat Anspruch auf wie viel Geld?
Einmal pro Monat beantwortet 
Beat Schmid-Lüscher Ihre Fragen 
zu Bankgeschäften, Wertpapieren, 
Lebensversicherungen, Vorsorge 
und Immobilien. Der Finanzratge-
ber erscheint immer Ende Monat. 
Senden Sie Ihre Fragen an: Redak-
tion «Frutigländer», Lindenmatt-
strasse 7, Postfach 77, 3714 Fru-
tigen, E-Mail: redaktion@frutigla-
ender.ch.

Frage von A. W. aus Frutigen:
Könnten Sie einmal etwas über die 
versicherten Leistungen der Alters- 
und Hinterlassenenversicherung 
(AHV) schreiben?
Beat Schmid-Lüscher: Wer eine Leis-
tung der AHV beziehen will, muss den 
Anspruch anmelden. Formulare können 
bei den AHV-Ausgleichskassen und 
ihren Zweigstellen (Gemeinden) bezogen 
werden. Für den Bezug der Altersrente 
ist empfehlenswert, die Anmeldung drei 
bis sechs Monate vor Erreichen des Ren-
tenalters einzureichen.

Lohnt sich ein Rentenvorbezug?
Für Männer liegt das Rentenalter bei 

65 Jahren. Für Frauen des Jahrgangs 
1942 und jünger beginnt das ordentliche 
Rentenalter mit 64. Die Rente wird le-
benslänglich ausbezahlt. Im Rahmen des 
fl exiblen Rentenalters können Frauen 
und Männer die Altersrente um ein oder 
zwei Jahre vorbeziehen oder um ein bis 
höchstens fünf Jahre aufschieben. Der 
Kürzungssatz von 6,8 Prozent pro Vor-
bezugsjahr wurde nach versicherungs-
technischen Grundsätzen berechnet. Um 
die schrittweise Erhöhung des Rentenal-
ters für die Frauen etwas erträglicher zu 
gestalten, gelangt beim Vorbezug für 
Frauen bis und mit Jahrgang 1947 ein 
reduzierter Kürzungssatz von 3,4 Pro-
zent pro Vorbezugsjahr zur Anwen-
dung.

Ob sich ein Vorbezug der Altersrente 
lohnt, ist im Einzelfall zu prüfen. In der 
Regel kann für Frauen bis und mit Jahr-
gang 1947 ein Vorbezug empfohlen wer-
den. Der Aufschub der Altersrente ist fi -
nanziell nicht attraktiv und wird deshalb 
in der Praxis äusserst selten gewählt.

Kinderrente und Entschädigungen
Für Kinder bis Alter 18 (maximal 25, 

falls in Ausbildung) wird zusätzlich zur 
Altersrente eine Kinderrente ausbezahlt. 
Für Altersrentner mit Wohnsitz in der 
Schweiz, die seit mindestens einem Jahr 
in mittlerem oder schwerem Grad hilf-
los sind, wird zusätzlich eine Hilf-
losenentschädigung ausbezahlt. Alters-
rentner mit Wohnsitz in der Schweiz 
haben Anspruch auf Hilfsmittel (Hörge-
räte, Rollstühle, orthopädische Schuhe 
usw.).

Witwen-, Witwer-, Waisenrente
Eine Witwenrente wird ausbezahlt, 

wenn bei Tod des Ehemannes Kinder 
vorhanden sind oder das 45. Altersjahr 
erreicht ist und sie mindestens fünf 
Jahre verheiratet waren. Die Witwen-
rente wird lebenslänglich ausbezahlt, 
erlischt jedoch bei Wiederverheiratung. 
Unter gewissen Voraussetzungen kann 
auch eine geschiedene Frau beim Tod 
ihres ehemaligen Gatten eine Witwen-
rente beanspruchen. Eine Witwerrente 
erhalten Witwer mit Kindern bis zum 18. 
Altersjahr. Für Kinder bis Alter 18 (ma-
ximal 25, falls in Ausbildung) wird beim 
Tod eines Elternteils eine Waisenrente 
ausbezahlt.

Wie hoch sind die Leistungen?
Rentnerinnen und Rentner mit Wohn-

sitz in der Schweiz, die in bescheidenen 
wirtschaftlichen Verhältnissen leben, 
haben unter bestimmten Vorausset-
zungen Anspruch auf Ergänzungsleis-
tungen.

Die Höhe der Renten ist abhängig 
vom Lohn, welcher ab Alter 21 bis Alter 
64/65 bei der AHV abgerechnet wurde. 
Zusätzlich werden Erziehungs- und Be-
treuungsgutschriften angerechnet. Wei-
ter gilt die Voraussetzung, dass 43/44 
Beitragsjahre geleistet wurden. Die An-
passung der Renten an die Teuerung ist 
obligatorisch und erfolgt in der Regel alle 
zwei Jahre. Die Alterseinzelrente beträgt 
pro Jahr im Minimum 12 900 Franken, 
im Maximum 25 800 Franken. Beziehen 
beide Ehegatten eine Rente, ist der Ge-
samtbetrag der zwei Renten jedoch auf 
150 Prozent der Maximalrente (38 700 

Franken im Jahr) begrenzt. Die Kinder-
rente beträgt pro Kind 40 Prozent, die 
Witwen- und Witwerrente 80 Prozent 
und die Waisenrente 40 Prozent der Al-
tersrente. Die Einkommensteilung (Split-
ting) erfolgt bei Ehepaaren erst, wenn 
auch der zweite Ehegatte rentenberech-
tigt wird. Deshalb wird derjenige Ehe-
gatte, dessen Ehepartner noch keinen 
Anspruch auf eine Rente hat, wie eine 
allein stehende Person behandelt. Ein-
zig die Erziehungs- und Betreuungsgut-
schriften werden in diesem Fall zur 
Hälfte geteilt. Den geschiedenen Ehegat-
ten wird empfohlen, das Gesuch zur Tei-
lung unmittelbar nach der Scheidung 
einzureichen. Dadurch können Verzöge-
rungen bei der späteren Rentenfestset-
zung vermieden werden. Wurde verges-
sen, die AHV-Beiträge zu bezahlen, kön-
nen diese für die fünf letzten Beitrags-
jahre nachbezahlt werden.

Renten im Voraus berechnen
Es können alle bei der AHV versicher-

ten Personen eine Vorausberechnung 
ihrer AHV/IV-Renten verlangen. Diese 
Berechnungen werden gratis ausge-
führt. Eine Gebühr wird lediglich erho-
ben, wenn die gesuchstellende Person 
noch nicht 40 Jahre alt ist oder inner-
halb von fünf Jahren mehrere Berech-
nungen verlangt. Für diese Berech-
nungen benötigen die Ausgleichskassen 
teilweise bis zu drei Monate oder län-
ger.  
 BEAT SCHMID-LÜSCHER,
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